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RS OGH 1985/6/4 11Os90/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1985

Norm

StPO §41 Abs3

StPO §393a Abs1

Rechtssatz

Ein Anspruch des freigesprochenen Angeklagten auf einen Pauschalbeitrag zu den Kosten des Verteidigers gemäß §

393 a StPO ist immer dann ausgeschlossen, wenn der Angeklagte zufolge Wirksamkeit der Bestimmung des § 41 Abs 2

StPO die Verteidigungskosten, sei es auch im Fall der Bestellung eines O;zialverteidigers gemäß § 41 Abs 3 StPO, nicht

zu tragen hat.
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